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13" Stück

Rigascher Anzeigen
von

allerhand dem gemeinen Wesen nöthigen und nützlichen Sachen,
. welche

mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung bekannt gemacht werden.

M o n t a g, den 27. Marz 1833.

Geld.CourS der vorigen Woche nachdemDurchschnitt: i Rbl. Silbergeld Kop. B. A. oder 3 Rbl- 62'« Kop. K- M.

Publikationen.
Von Einem Kaiserlichen Rigaschen Landge-

richte wird desmittelst bekannt gemacht, daß die

zur Konkursmasse des Krämershoffschen Einwoh-
ners Johann Adam Richter gehörigen, auf Kra,

mershoffschem Grunde belegenen drei Wohnge-
bäude, nebst allen übrigen Appertinentien, am

20., 22. und 24. April s. c., Vormittags um

11 Uhr, und, falls zulässiger Weise darauf an»

getragen werden sollte, in einem am 26. April

a. c. abzuhaltenden Peretorge, unter folgenden

Bedingungen Hierselbst öffentlich verkauft werden

sollen:
1) daß der Meistbot ln Rubeln Silber, Münze

geschehe;
2) daß der Meistbotsschilling binnen sechs

Wochen a äie achnckc-aüonis Hierselbst baar,

die der hohen Krone gebührende Poschlin
aber ln demselben Termine bei Eines Er-

lauchten Kaiserlichen Livländischen Hofge-

richts Krepeft, Erpedition erlegt werden;

Z) daß der Käufer dle Kosten des Zuschlages

trage, und

4) der Herr magsse vor zu ertheilen-
dem Zuschlage darüber gehört werden soll.

Kaufliebhaber werden demnach hiermit aufgefor-

dert, an abgedachten Tagen, zur erwähnten

Stunde, sich in Eines Kaiserlichen Landgerichts

Sessionszimmer einzufinden, um daselbst ihren

Bot undUeberbol zu verlautbaren. Riga-Schloß,

den, 3. Marz i«33. 3

Nach Inhalt des Allerhöchst bestätigten

Reglements für die hiesigen Stadtwachen, wel-

ches den Löblichen Aeltestenbänkcn und Ehrlle,
benden Bürgerschaften bekannt gemacht wor-

den, ist zum Dienste in der Stadtwache jeder
Rigaische Bürger, so wie jeder Hieselbst enga-

girte in- und auslandische Handlungskommis,
verpflichtet. Die neben der nicht uniformircen

Stadtwache zu Fuße und der Stadlwache zu

Pferde zu errichtende uniformirte Sradt-

wache zu Fuße foll jedoch zunächst aus den,

dazu steh meldenden Freiwilligen genommen
werden. Zur Ausführung der, in dem oban-

gezogenen Allerhöchst bestätigten Reglement ent-

haltenen Anordnungen werden nunmehr

1) alle Diejenigen, welche freiwillig in die

uniformirre Stadtwache zu Fuße treten

wollen, hierdurch aufgefordert, und zwar

solche Individuen, welche sich zur großen
Gilde zählen, bei Einem Edlen Wettge-

richte; — und solche, welche zur kleinen

Gilde gehören, bei Einem Edlen Amts-

gerichte, sich spätestens bis zum 6. April
d. I. zu melden;

2) sämmtliche Handelsßerren werden, und

zwar bei einer Geldbuße von 100 Rbln.

Bko. im Unterlassungsfälle, hiedurch an-

gewiesen, spätestens bis zum 6. April d.

I. nicht nur ihr eigenes Alter bei Ei-

nem Edlen Wettgerichte aufzugeben und

erforderlichen Falls zu dokumentiren,
dem auch daselbst eine namentliche Auf-

gabe ihrer Handlungskommis, nebst bei-

gefügtem Alter derselben, einzureichen;



3) eine ebenmäßige Aufgabe ihres Alters ha-

ben die zünftigen Handwerksmeister, bei

ebenmäßiger Pön im Unterlassungsfülle,
bei Einem Edlen Amtsgerichte bis zum

b. April d. I. einzureichen.

Falls es Denjenigen, welche freiwillig in

die uniformirte Sradcwache zu Fuße einzutre-

ten beabsichtigen, an den Nöthigen Mitteln zur

Anschaffung der Uniform und erforderlichen Ar»

matur fehlen sollte, so wird man, aufVerlan,

gen, bemüht seyn, solche kostenfrei zu liefern.

Publik. Riga.Rathhaus, den 17. März .833. 2
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Zur schuldigen Erfüllung der von Einer

Hochverordneten Livländischen Gouvernements«

Regierung unterm 3. Februar i832, sub Nr.

441, Einem Wohledlen Rathe dieler Stadt er-

theilten Vorschrift werden von Einem Löblichen
Rigaschen Stadt,Kassakollegko diejenigen hiesi»
gen Hausbesitzer, welche sowohl seit mehreren lah-

ren, als auch nur für daS lehtversiossene
Jahr, Grund, und Wafferkunstgelder, so wie

Polizeiabgaben, rückständig verblieben, hiermit
aufgefordert, solche unfehlbar bis zum i. Julk
d. I. zu berichtigen, widrigenfalls, nach Ablauf

dieses Termins, die gedachten Aestanclen von den



säumigen Schuldnern mit aller Strenge gericht-

lich beigetrieben werden sollen. Riga. Rath«

Haus, den 10 März 1833. i
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Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser-

lichen Stadt Riga wird, auf Ansuchen Einer

Löblichen Aeltestenbank großer Gilde, Folgendes

wiederum in Erinnerung gebracht:

1) alle Aeltesten und Bürger großer Gilde sind

verpflichtet, die mit Genehmigung Eines

Wohledlen Raths auf der großen Gildeftube

zu haltenden Versammlungen auf gehörige

Ansagen pünktlich zu besuchen und abzuwar-
ten. Derjenige Aelreste oder Bürger, welcher

von solchen Versammlungen ohne gegrüm
dete Entschuldigung wegbleibt oder die Ver-

sammlung vor Beendigung der Tagcsge«

schäfte verläßt, erlegt jedesmal eine Strafe
von sechs Rubeln Silb.,Mze.

2) Nur hohes Alter dispensirt auf immer von

dem Erscheinen in den Versammlungen.
Anderweitige legale Ursachen, durch welche

man zurückgehalten wird, sind von den Ael-

testen dem Herrn Ackermann und von den

Bürgern dem Dockmanne anzuzeigen.
Sollte die Ursache von diesen Männern,

bei denen man billig die größte Unparthei,

lichkeit vorauszusetzen berechtigt ist, nicht

erheblich genug oder gar erdichtet befunden

werden, so ist der Schuldige mit der durch
das Wegbleiben verwirkten Strafe doppele

zu belegen.
3) die nach geschehenem Austritte Einer Lübl

Aeltestenbank zu spät Kommenden, und

zwar die Aeltesten, erlegen zur Strafe 60

Kop. Silb. -Mze., und die Bürger 3o Kop.

Silb.'Mze. Ist aber schon eine Stunde

nach dem Austritte verflossen, so wird von

den alsdann noch Erscheinenden so verfah-
ren werden, wie mit den Wegbleibenden.

Uebrigens hält Ein Wohledler Rath sich zu der

Erwartung berechtigt, daß Niemand sich der Be-

rathung öffentlicher Angelegenheiten geflissentlich
entziehen werde, da die Befugniß dazu gerade
zu den wesentlichen Vorzügen des Bürgers ge-
hört. Riga »Rathhaus, den 10. März iBZ3. i

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Demnach die resp. Intestaterben weiland

Karl Gotthard SchwarH bei Einem Wohledlen

Rathe um Nachgäbe eines ad. con-

vocnndos crec!il<n eBl)esullci.l gebeten, undihnen

solches auch nachgegeben, dieselben aber zu dessen

Bewirkung und Ausfertigung an Ein Edles Wak,

sengerieht verwiesen worden; als werden von El,

nernEdl. Waisengerichte Alle und Jede, welche an

den Nachlaß weil. Karl Gotthard SchwarH einige

Anforderungen zu haben vermeinen, hier,
mit aufgefordert, steh innerhalb sechs Monaten

a dato dieses affigirten und spä-

testens den l k.Septbr. ,833,
bei Em.Edl.Waisengerlchte oder desselben Kanzel-
lei zu melden, und daselbst ihre kundamenta cre-

dki zu erhibiren, widrigenfalls selbige, nach Ex«

spirirung sothanen 'I'eriuini mitihren An,

gaben nicht weiter gehört noch admittirt, fondern

i.,so tacw prarludilt seyn sollen. Wonach sich
Alle und Jede zu richten, vor Schaden und Nach,

theil aber zu hüten haben. Publikatum Riga,

Rathhaus, den 18. Marz ,833.

Demnach die gerichtlich bestätigten Kura,

toren des Nachlasses der verstorbenen Witwe

Domna Gawrillowa Karnejew bei Einem Wohl-
edlen Rathe um Nachgabe eines ?ro<.l.nnat.!s

ad convoeandos creditores er kercdes Deüincti



gebeten, und ihnen solches auch nachgegeben, die-

selben aber zu dessen Bewirtung und Äussert!,

gung an Ein Edles Waisengericht verwiesen

worden; als werden von Einem Edlen Waisenge,

richte Alle und Jede, welche an den Nachlas; der

weil. Witwe Domna Gawrillowa Karnejew einige

Anforderungen oder Erbansprüche zu haben ver,

meinen, hiermit aufgefordert, sich innerhalb 6 Mo-

naten s dieses afsigirten und

spätestens VensZ.Seplbr. V.J., z,6ena j>rao

clv." bei Einem Edlen Waiftngerichte oder dessel-

ben Kanzellei zu melden, und dafelbst ihre
clanieina crediu zu erhibiren, so wie ihre etwani,

gen Erbansprüche zu dociren, widrigenfalls selbige,

nach Erspirirung sothanen l'erlnini
jn aelivi, mit

ihren Angaben u. Erbansprüchen niä)t weiter ge,

hört noch admittirt, sondern i.,80 taclo prakludirt

seyn sollen. Wonach sich Alle und Jede zu rich-

ten, vor Schaden und Nachtheil aber zu hüten

haben. .Publikatum Riga , Rathhaus, den

20. Marz ,833.

Wir Landrichter und Assessoren Eines Kai,

serlich Rigaschen Landgerichts fügen desmittelst

zu wissen: Demnach die Witwe Eva Maria Wil,

son, geb. Junge, als Erbin ihrer verstorbenen

Schwester, der Louise Karoline Junge, um Mor,

tiftkation eines zum Nachlasse der Letzter« gehöri-

gen, abhanden gekommenen Pfandbriefes derLiv,

landifchen adeligen Kredit-Societät, sn!) Nro.

gen. 5ö26, »jiec. Z, gros; iovo Rbl. S.-M.,

gebeten, solchem petita auch inecliaule resoj'i-

rione vom heurigen Dato deferirt worden: als

ciriret, heischet und lader dieses Kaiserliche Land»

gcrichc alle Diejenigen, welche wider die Modi-

fikation des vorstehend bezeichneten Pfandbriefes

etwas Rechtliches einwenden zu können vermei-

nen sollten, sothane ihre Einwendungen binnen

sechs Monaten " duu>, und spätestens in den

darauffolgenden, von 14 ZU 14 Tagen laufen-

den beiden Akkamations-Terminen bei diesem

Kaiserlichen Landgerichte beizubringen, unter

der Kommination, daß nach Ablauf dieser pe-

remtorifchen Frist Niemand weiter geHort, imd

der oben näher angegebene Pfandbrief morrisicirt

und außer Kraft gesetzt werden, Supplikanlin
aber ermächtigt seyn soll, um Anfertigung und

Ausreichung eines neuen Pfandbriefes an Stelle

des abhanden gekommenen, wo gehörig nachzu-
suchen. Wonach sich Jeder, den solches angeht,
zu achten hat. Signatum im Kaiserlich Riga-
schen Landgerichte auf dem Schlosse zu Riga,
den 17. März »833. 2

Auf Befehl seiner Kaiserlichen Majestät,
des Selbstherrschers aller Reussen ic-, füget '
das Livlandische Hofgericht hiermit zu wissen.
Demnach bei diesem Hofgerichte angesucht wor,

den: >) von dem dimirtircen OrdnungSrichter
und Ritter Karl Grafen von Sievers, noio. der '

Intestaterben seines verstorbenen Bruders, wei,
land Rittmeisters und Ritters Peter Grafen voll

Sievers, daß äel'uneti etwanige Gläubiger und

Schuldner; 2) von demPcter ErnstPander, als

gerichtlich bestätigten Administrator der Akkord,

masse des Herrn dimicrirten Landrichters Otto

Christoph Baron von Budberg und dessen verstor-
bener Ehegattin Anna, geb. von Anrep, daß die«

jenigen Gläubiger der genannten Akkordmasse,
welche bis hierzu ihre Befriedigung noch nicht
erhalten, — mittelst zu erlassenden Proklams zur
Meldung aufgefordert werden mögen; auch 3) ia

coucursu cicäkoruiu des Herrn Garveobristen
Alexander Grafen von Müunich, sowohl von dem

Kollegienfckretair Iwan Pawlow Sohn Sorow

nme. feines Vaters, des Herrn Staatsrarhs und
Ritters Pawel Dmitrijewitsch Sotow, wie auch
von dem St. Petersburgschen Konditor Simon

Anrhiny, Forderungen zwar erhibirt, jedoch seit
dem 4. Oktober »829 die Fortsetzung dieser Am

gaben ungeachtet oberrichterlicher Befehle von

den erwähnten Exhibenten unterlassen und weder

Gevollmächtigte zur Betreibung ihrer Sachen

Hierselbst bestellt worden, n eh ihr gegenwärtiger
Aufenthaltsort auszumitteln gewesen, daher die-

selben ediktaliter zu adciciren sind; — als hat das

Livlandische Hofgericht, nachdem - r>euu-, nie-

clutme rosolmione vom heutigen Tage deferirt
worden, mittelst dieses öffentlichen Proklams Alle

und Jede, welche an den Nachlaß weiland Ritt,

Meisters und Ritters Peter Grafen von Sievers

Ansprüche und Forderungen als Gläubiger ex

ul.u!o ve! jure formiren zu können

vermeinen, wie nicht weniger diejenigen Gläubi-

ger der obgenannten von Budbergschen Akkord-

masse, welche bis hierzu ihre Befriedigung noch



nicht erhalten, oberrichterlich auffordern wollen,

daß sie binnen 6 Monaten a ch?tc> Knjng
maus und der nachfolgenden beiden Akklamatio-

nen, ihre Forderungen und Ansprüche bei diesem

Hofgerichte gehörig angeben und dokumentiren,

auch den fernern Rechrsgang gebührend abwar«

ten, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß

Ausbleibende, nach Ablaufder gefetztenFrist, nicht
weiter gehört, sondern gänzlich prakludirt und

als völlig befriedigt angesehen werden sollen. Zu,

gleich werden Diejenigen, welche der vorerwähn-
ten Gräflich von Sieversschen Nachlaßmasse als

Schuldner aus irgend einem Rechrsgrunde ver,

haftet sind, oder Zahlungen an dieselbe zu leisten

haben, vesmittclst angewiesen, solches zur Ver-

meidung der gesetzlichen Strafe der Verheimli-

chung in gleicher Frist hiefelbst anzuzeigen, wel,

ehe Frist auf ein Jahr a äuw kujus jucx.l.-lm.'lüs

endlich auch den sub Nr. 3) obbenannten beiden

Erhibcnten im Gräflich von Münnichschen Kon,

kurse, zur Meldung bei diesem Hofgerichte und

Fortsetzung ihrer angegebenen Forderungen hier-
mit anberaumt wird, bei der Kommination,

daß ausbleibendenfalls und nach Ablanf der ge-

dachten Frist diese beiden Forderungen an die

Konkursmasse des Herrn Garveobristen Alexander

Grafen von Münnich inAnleitung des Ukas vom

12.März1781 für prakludirt erkannt werden fol,

len. Wonach ein Jeder, den solches angeht, sich

zu achten hat. Signarum imLivländischen Hof-

gerichte auf dem Schlosse zu Riga, den i3. De,

cember t832. 1

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,
des Selbstherrschers aller Reussen ic-, füget das

Livländifche Hofgericht hiemit zu wissen. Dem-

nach bei diesem Hofgerichte der ehemalige Drd«

nungsgerichts-Adjunkt Christer George vonReus;«
ner angesucht hat, daß — da ihm belehre des,

in Naherrechts, und Einlösungssachen seiner wi,

der den gewesenen Hakenrichter Adolph von Ro-

senthal, am 18. März 1829 ergangenen rechts-

kräftigen Urtheils, das im Altafchfchen Kirch-

spiele, Rigaschen Kreises, belegene Gut Plannp,

sammt Appertinentien, jure retracrus xemiUui

zum Pfandbesitz zugesprochen und letzterer, nach-
dem Buj>j>Ucaus die Kronsabgaben erleget, laut

hosgerichtlicher Korroboration vom 12. Januar

d. I. in Kauf verwandest worden, — über diese
eigenthümliche Akquistnon des genannten Gutes

ein Proklam more solun erlassen werden möge,
welchem Ansuchen lucdunitc vom heu-

rigen Daro deferirc worden; — als hat das Liv-

landische Hofgerichc mittelst dieses öffentlichen
Protlams Alle und Jede, welche an das er-

wähnte Gut, sammt Appertinentien, irgend eini-

ge gegründete Ansprüche und Forderungen, oder

wider den von erlangten eigenthüm-
lichen Besitz etwa rechtliche Einwendungen, cx

ütulo v«-1 jnie machen zu können ver-

meinen, oberrichterlich auffordern wollen, sich in-

nerhalb der Frist von einem Jahre und sechs Wo-

chen bei diesem Hofgerichte gehörig zu melden

und ihr vermeintes Recht zu dokumentiren und

auszuführen, unter der ausdrücklichen Verwar-

nung, daß nach Ablauf der gefetzten Frist Nie,

mand weiter gehört, fondern dem gewesenen Ord-

nungsgcrichcs-Adjunkt Christer George v. Reust,

ner das Gut Planup, sammt Appertinentien, erk-

und eigenthümlich adjudicirt werden soll.

Wenn ferner bei diesem Hofgericht von dem

Herrn Oberftsk.il, Hofvath und Ritter von Cube,
die Anzeige gemacht, wie von demselben in Voll-

macht Ihrer Excellenz, der Frau Generali» von

Knorring, gebornen Baronesse von Löwenwoldc,

alsJntestaterbin weiland?tii r-ej>6e,Jttnkers Fer-
dinand Baron v. Löwenwolde, sämmtliche in Kon-

vokarionssachcn des letztern angegebene Forderun,

gen bereits im Jahre 1822 bezahlt worden, mit

Ausnahme einiger unbedeutenden Nechnungs'For-
derungcn, die damals noch nicht in Liquidität ge-

fetzt waren und für welche daher Liij'j'Üc-ins eine

von Mengdenfche Obligation über 2600N.5.M.

einstweilen als Sicherheit deponirc gehabt; ge,

genwärtig sedoch, nachdem von diesen zuletzt er-

wähnten Forderungen ein Theil späterhin durch
den Herrn Professor, Hofrarh vcu de«

richtiget und der andere Theil feit m.hr als zehn

Jahren nicht weiter profequn t worden, der De-

letion belegter Konvokarions-Sache nichts fer-

neres im Wege stehe, als weshalb darum sowohl,
wie auch um Rückgabe der sogenannten von Meng-
denschen Obligation er, gehorsamst
bäte; welchem Ansuchen das Hofgericht zu will-

fahren Anstand genommen, und zuvor uochma-



liae Aufforderung der etwa noch nlcht befriedig,

ten von Lüwenwoldeschen Kreditoren verfügt hat;

als werden hiermit alle Diejenigen, welche in vor-

erwähnter von Löwenwoldeschen Konvokations,

Sache clni ante ziroelaruare Forderungen erhibirt

gehabt und derentwegen noch keine Befriedigung

erhalten haben, so wie auch Diejenigen überhaupt,

welche gegen Deletion dieser Sache und Auslie-

ferung der bezeichneten als Kaution deponieren

Obligation irgend etwas zu Recht Beständiges

einzuwenden haben, oberrichterlich aufgefordert,

ihre etwanigen Ansprüche und Einwendungen ln,

nerhalb peremtorischer Frist von sechs Monaten »

dato linjuß i>r«)<lamans, sammt nachfolgenden

beiden Akklamationen von sechs zu sechs Wochen,

Hierselbst beim Hofgerichte zu verlaurbarcn, wi-

drigenfalls sich aber zu gewärtigen, daß nachAb,

lauf dieser Frist Niemand weiter gehört, sondern

ferner verfügt werden soll, was Rechtens. Wo-

nach ein Jeder, den solches angeht, sich zu achten

hat. Signatum im Livländischen Hofgerichre

auf dem Schlosse zu Riga, den Februar

>833 i

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,
des Selbstherrschers aller Reussen :c.,füget das Liv-

ländifche Hofgerichc hiermit zu wissen. Dem-

nach bei diefem Hofgerichte der Kirchfpielsrichter

Ernst von Gavcl angesucht hat, daß —da ihm

belehre des >" lorina beigebrachten, am

>8. Januar »832 mit dem vi...Birten Artillerie,

Lieutenant Friedrich Grafen Mengden abgeschlos-

senen und am 8. Juli ej. korroborirten antichreti,

schen Pfand« und eventuellen Kaufkontrakts, das

im Thea!« Fölkfchen Kirchspiele, Dorpatschen

Kreises, belegene GutTeilitz, mit allen Apperti-

nentien, für die Summe von 45,800 RbI.S.M.,

dasGuts,Jnventan'um aber fürsoooßbl. S.M.;
beides demnach für die Sum..le von 80,800 Rbl.

S-M. auf die gesetzliche Frist verpfändet und even,

luell zum Eigenthum übertragen worden, —über

diese Akquisirion ein Proklam inoresolko erlassen

werden möge; als hat das Livländische Hofge-
richt, nachdem dem Gesuche inediaru.e resolu-

none vom heutigen Tage deferirt worden, mit,

reist diefes öffentlichen Proklams Alle und Jede,
welche an das genannte Gut, dessen Appertinen-
tien und Inventarium, irgendwelche gegründete

Ansprüche und Forderungen, oder wider den vom

Supplikanten verlangten PfandbeßH etwa recht,
liche Einwendlingen machen zu können vermeinen,
mit ausdrücklicher Ausnahme jedoch der Livlän-

dischen Kredlefocietat rücksichtlich des auf TeiliH
ruhenden Pfandbriefsdarlehns, so wie mit Aus-

nahme des Pfandgebers inBetreff dreier aus dem

stipulirten Pfandschillinge annoch rückständigen,
am i.Mai i1533, und »838 fälligen Zah-
lungen von resp. 1500 Rbl. S. M., »Soo Rbl.
S. M. und 6000 Rbl. S. M., oberrichterlich auf-
fordern wollen, binnen der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen a dato kujus sich
mit solchen ihren Ansprüchen und Einwendungen
allhier beim Hofgericht gehörig zu melden und

dieselben zu dokumentiren und ausführig zu
machen, unter der Verwarnung, daß nach
Ablauf der vorgeschriebenen Frist Niemand wei-

ter gehört, sondern dem Kirchsplelsrichter Ernst
von Gavel das Gut TeiliH, sammt Appertinen-
rien und dessen Inventarium, zum ancichrerkschen
PfandvesiH und eventuellen Eigenthum adjndicitt
werden soll. Wonach ein Jeder, den solches
angeht, sich zu achten hat. Signatum im Liv-

landischen Hofgerichte auf dem Schlosse zu Riga,
den 3». Januar »833. 1

Wir Landrichter und Assessoren Eines Kol,

serlichen Landgerichts Dörptschen Kreises citiren,

heischen und laden mittelst dieses öffentlich aus»

gesetzten l'roelaiuaris Alle und Jede, welche an

den vom weiland Herrn Landgerichts-Advokaten,
Dr. jur. Hezel, Hinterbliebenen, in Büchern und

Effekten bestehenden Nachlaß als Gläubiger zu

Recht beständige Ansprüche formiren zu können

glauben, dergestalt und also, daß selbige mit ih,
ren ex vel rirulo juris herrüh-
renden Ansprüchen in der peremtorischen Frist von

sechs Monaten a dato knjus uroelarnstis, mithin
spätestens am 25. Auguste., modo, un-

ter Beibringung ihrer suudameutoruiu aeuo-

uum, Hierselbst sich angeben und was für Recht
erkannt wird abwarten sollen, mit der ausdrück-

lichen Verwarnung, daß alle Diejenigen, die den

vorbezeichneten peremtorischen Meldungstermin
verabsäumen würden, mit allen etwanigen An-

sprüchen an denjNachlaß des verstorbenen Land-

gerichts-Advokaten, vrs. juris Hezel, ganzlich



und für immer werden prakludirt werden. Wo-

nach sich denn Jeder, den solches angeht, zu rieh,

ten und vor Schaden und Nachtheil zu hüten hat.

Signatum im Kaiserlichen Landgerichte zu Dor-

pat, am 23. Februar »833. I

Bekanntmachungen.

Das Komptoir der Herren G. W. Schröder
A Komp. wird vom i. April an in das Haus des

Herrn Konsulsl.F. V.Schröder, große Schmie-

degasse, verlegt werden.

Meine Wohnung ist gegenwärtig in der

Saulengasse, sub Pol., Nr. l»3, bei dem

Böttchermeister Marschall.
Anna Maria Riehger,

verw. gewesene Kosckull.

Häufiges Nachfragen nach Seidenhüten

veranlaßt mich, Einem resp. Publikum anzuzei,

gen, daß ich einen großenVorrath derselben am

gefertigt habe, welche wasserdicht und in jeder

Hinsicht sehr zu empfehlen sind.

Phil. H. Krauch, Hutmachermeister,

Scharrengasse, Nr. 252.

Die resp. Akn'onnairs des Ressource-Gc,
baudes werden hiermit aufgefordert, ihre dies-

jährigen Dividenden bei dem Herrn Aeltesten

Daniel Kleberg, Schmiedegasse, im Maler

BergwiHschen Hause, gegen Einlkeferung der

Koupons, in Empfang zu nehmen, wo auch die

Bücher zur Inspektion liegen. 3

Meinen werthen Freunden und Gönnern

mache ich hiermit die Anzeige von meinem Eta»

bllssemenc, mich denselben zugleich mit Stuben-

malereien nach den neuesten Dessins und allen

zu meinem Kache gehörenden Arbeiten

empfehlend. F. C. Jakowih, Maler,

wohnhaft in der Herrengasse, beim

Herrn Schuhmacher Spalt.

Hu einem häuslichen Mittagstische werden

noch ein oder zwei Teilnehmer gesucht. Aus-

kunft hierüber giebt die Jntelligenz.Erped. i

Demnach bei der Obervireklion der Lkvlan,

dischen Kreditsociecät der Herr Kreisdeputirte,

dimitlirte Kapirain und Ritter Nikolaus v. Tran-

sehe, Namens seiner Gemahlin Charlotte, geb.
V.Transehe, auf das im Wendenschen Kreise und

Trikatenschen Kirchspiele belegene Gut Durkens-

hof um ein Darlehn in Pfandbriefen nachgesucht
hat; so wird solches hierdurch öffentlich bekannt

gemacht, damit die resp. Glaubiger, deren For«
derungeu nicht ingrossirt sind, Gelegenheit erhal«

ten, sich soleherwegen wahrend der drei Monate

2 <iaic> dieses, binnen welchen die nachgesuchten
Pfandbriefe nicht ausgefertigt werden können, zu

sichern. Zu Riga, am 13. Marz «833. 2

Wer hunderpfündige Saatgerste zu i Rbl.

20 Kop. S. und fünfundstebenzigpf. Saathafer

zu ?5 Kop. Silb- das Loof zu kaufen und bei Ko-

kenhufen in diesem Frühjahre aus der Struse in

Empfang zu nehmen wünscht, da Unterzeichneter
25 Lasten solcher Sommersaaten jeder Gattung
zu vorbenannten Preisen zu veräußern har, har

sich spätestens bis zum 10. April, wer aber außer«
dem aus Uerküll solche Saaten von derselben Qua,

licat zu dem bemeldeten Preise zu haben wünscht,

bis!luni d. I. gefalligst zu melden auf dem Gute

Uerküll bei Peter R. Pore sch. 2

Zu verarrendiren.

Zwei Güter werden zur Arrende ausgeboten.

Nähere Auskunft wird ertheilt in der Material,

Handlung des Herrn Jakob Kohl. i

Auf dem Gute Kaipen, im Sisscgalfchen
Kirchspiele, ist ein an der Sunzelschen und Ples-
kaufchen Straße belegener einträglicher Krug,
68 Werst von Riga, zur Pacht zu haben. 2

Zu verarrendiren oder zu verkaufen.

Die Helwigfche Windmühle, nebst Wohm

gebaude, auf Thorensberg, ist, von Johannis
d. I. ab, aufs Neue in Arrende zu vergeben oder

auch zum Kaufe zu haben. Das Nähere darüber

erfahrt man bei Karl Ponigkau, auf Klü,

versholm. 2

Immobilia, diezuverkaufen.

Folgende Immobilien im Nachlasse des

Herrn Th. W. v. Schröder sind kauflich von den

resp. Erben zu erhandeln, als:

der Speicher in der Kütergasse, sub Nr. 94,
Bischoffsberg. snb Nr. 17,

die Sommerwohnung, nebst Garcen, auf dem

Wege nach Altona, rechts,



die Sommerwohnung, nebst Garten, auf dem

Wegenach Altona, links,

die auf dem Gute Allasch liegende Zucker, Ra-

stnerie, nebst völliger Einrichtung.

Kaufliebhaber belieben sich im Komptoir der Her-
ren GW. Schröder Komp. zu melden. 3

Am 4. Mai d. 1., Mittags um ,2 Uhr,

sott bei Einem Edlen Walsengerichte das dem

verstorbenen Handlungsmakler Adam Heinrich

Schwarh, dessen Erben, erb- und eigen-
thümlich zugehörige, an derHerrengasse, sub Nr.

2L7 belegene Wohnhaus, sammt Appertinentien,

zur Ausfmdung des wahren Merthes, unter

den iv tenniao zu Verlautbarenden Bedingun-

gen, zum Meistbot gestellt werden; als welches
desmlttelst bekannt gemacht wird. 3.

Auktionen.

Auf Requisition Eines Prelsl. Kaiserl. Ri,

gaschen Ordnungsgerichts und auf Verstgung
Eines Edlen Rigaschen GetrankesteuergerichtS

wird Mittwoch, den 29. Marz, Morgens um

9 Uhr, ein Gefäß mit Branntwein den Meistbie-
tenden, gegen baare Bezahlung in Bko.-Assign.,
auf dem Brannlweinsmarkte öffentlich versteigert

'

werden, jedoch hat der Kaufer die gesetzliche Kon,

sumtionssteuer zu entrichten.
I. Fevnc, Stades-Auktionator.

Zu verkaufen.
Belm Schmiedemeister Seemund, in der

St. Petersburger Vorstadt, in der Alexander,
gaste, Nr. 9, ist ein neuer und ein gebrauchter
Sprossenkorbwagen kauflich zu haben.

Einen neuen Sprossenkorbwagen, so wie

auch eine Rospuska, verkauft Paul Christ.
Stackelberg, in der Malergasse.

Besten, schweren, gereinigten Russischen
Saathafer verkaufen Pan Poorten. 3

Ganz vorzüglich gutes Bleiweiß verkaust
W. A. Poorten. Näheres im Komptoir von

Pan öc Poorten. S

PreisevonGetraideundandernWaareninRubelnBanko-Assignationen
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Zu verkaufen.

Ein neues tafelförmiges Pkanoforte von

Oktaven ist billig zu verkaufen und das Nähere

zu erfragen bei Frau Doktorin Prietz< große 5.ö-

-nigsqass e,
Nr. 2v5, eine Treppe hech. 3

Um aufzuräumen, bietet, zu aufs Neue her-

abgesetzten Preisen, Rcvalsche Killoströmlinge in

Gläsern, so wie auch Ttschbutter in Pfunden,,

zum Kaufe aus

F. H. Holm,

Kalkgasse. .

Vorzüglich gutkeimende ftchszeilige Saat,

gerste ist zu Kauf zu haben bel

C. E. Brachmann,
in der Sündergasse. 3

KauneeKlosterleinwmrd verkauft zu billigem

Preise C. H. Klewerbladt,

Kalkgasse.
Neue moderne Sprossenkorbwagen verkauft

zu billigen Preisen Stellmacher Rachau, Saru

lengasse Nr. »10.

Zwei neue, solid gearbeitete Korbwagen,
neue Englische Sättel, wie auch neue Fuhrsät-

tel, stehen zum Verkaufe unweit der St. Ger-

trudkirche, Nr. »87, bei I. G. Hoppe,
Sattlcrmstr.

Mehrere Gattungen gemalter Fenster-Rout«
leüu's, mit wie auch mit

Draperreen, sind bei mir fertig zu haben, unweit

der Sandpforte, im Aeltesten Vredschneiderschen

Hause.
H. Bräutigam, Theatermaler.

Linen ehernen und

von (?üre verl<:nitl.,
uiu aulV.ni-anineu, xuäein

von 5 kliln. 60 Xnn. 8. >l. j.« 1 ni seiner

Lntle, unter der I<oss<"rr<'e, 11. k. 2

Lm «f> even .'ni>. Bt. ?t ter«l,ni

res; önlel nn<l ei 8<:In uncl vc>u

solider Ix!t, werden /um

ältere eiliidt man ia der 8e!-

-denliandlnux der Herren cx l<.omn.

Ganz vorzüglich gute feine breite Hauslei-

newand hat fo eben erhalten und empfiehlt bestens

I. F. Walihkn, i

Kalkgasse indemv. Jacob-sehen Haufe.
Den liest nieines linss. !loutc'Ns v<»n 1802ver-

kant? iel», nni aulxui unlneu, xn I^'i-nieset?.-

ten nnd, veun man es in

kleine, eu I^vra,
in de,- kl.

Weisses nud von

?orm»te, besten üens, vei sclnedene tu>

nnd celll»inv!l.'n en, I'lieelzretter,
s<.'lie Lunijien, Boldenleder nnel»

t, vvie vei s< Inedeue I'nelie, verkanlt

2N äusserst eiseu

vra,

in der KI. ?

Neue moderne Sprossenkorbwagen, mit

weißer und gelber Bronce verziert, stehen zum

Verkaufe bei dem Sattlermeister Seyberth,

Kramergasse Nr. 98.

Vorzüglich gutes Heu ist in größeren und

kleineren Quantitäten auf dem Gute Lindenberg,

4 Meilen von Riga, käuflich zu haben. 2

Lreinei - len in Viertel- nnd /eiln-

rel-Xislen, t_'cnlenr nnd bester

sind /.NN» K.nllc /.n 1u.1.e1l I>ei

tiöneuaclk,
2

Mit direkt aus St. Petersburg angekom-

menenHerrenstiefeln undDumenschuhen von vor«

züglichster Arbeit empfiehlt steh in der Schuhbude
Rr.ltind 2, in der Kalkgasse, der Eladt London

gegenüber, Wasfily Stepanow Ruma-

sin. 1

Eine neue Bn'tschka auf Federn, Wenden«

fche Wagen, Korb- und Srrauchwagen, sowie
und Neirzeuge, sind billig zu haben, in

der kleinen Sandgasse N r. i53, bei dem

Sattler I. Zeschke. l

Gutes Bettzeug, mit Daunen gefüllt, eine

Fensterbank mit einer Schieblade und einige mit

Beilage zum 13"" Stück der Rigaschen Anzeigen.

Montag, den 27. Marz 183».



Leder überzogene Stühle sind zu haben im Hause
der Witwe Minus, eine Treppe hoch.

Zu vermiethen.
Ein Landhaus, bestehend ans 14 Zimmern,

worunter heizbare, nebst Wagenscheune, Stall-

raum, Eiskeller u., in einer annuichigen Gegend,

jenseits VerDüna, an der Kalnezeemschen Straße,

belegen, ist für die Sommermonate zu vermie-

then. Nähere Nachweisung wird ertheilt, große

Schloßgasse, Nr. 41, von Hauswald.
.

3

Eine freundliche Wohnung von vier muge«

malten Zimmern, großem Domestikenzimmer,

Küche, Keller und Boden ist ln der Sehaalstraße

zu vermiethen und gleich zu beziehen. Nähere

Nachweifung erhält man in der Gewürzbnde des

HerrnH. R. Drachenhauer, in derselben Srraße. 3

Eine freundliche, trockene Wohnung ist,

mitanch ohne Möbeln, in meinem Hause, Schmie-

degasse Nr. 225, zu vermiethen.
G. Wandeber

Wohnungen von einem bis sechs Zimmern,

nebst Wirthschvfts. Bequemlichkeiten, smd billig

zu vermiethen. Näheres ist zu erfragen» beLR.

D. Afchemooer, hinter dem Gynrnasium.
Eine Wohnrmg für Unverheirathete vermie«

thet S. F. Spak 0 wskn, in der Neugassi?.
Ein Zimmer, mit Möbeln und Aufwartung,

für einen Unverheiratheten oder einen auf dem

Lande Wohnenden als Absteigequartier sich eig-
nend, ist in der Nähe des Rarhhaufes zu vermie-

thelt. Näheres in der Barbierstuve vonHöppr.
Von Einer Löbl. Administration des Wai-

senhauses wird daslbst ein trockener Kesser zu

Salz oder Flachs, ungefähr 55 Lasten groß, zur

Miethe ausgeboten. Nähere Nachweifnng giebt
im Waifenhaufe D. G. Grenin g.

Zn der großen Sandgasse, Nr. 166, ist die

Bel,Etage, mit a'.ien dazu gehörigen* Bequem»
lichkeiten, pi vermiethen» l

Ein trockener Keller unter dem Ellingcr-

schen Hause, in der Kalkgasse, wird zur Miethe
ausgeboten. Das Nähere deshalb ist zu erfra-

gen im Komptoir des Herrn Richard Hust k

Komp. 2

Mein Höfchen auf Cassenhoff, mit allen

nöthigen Wirrhschafrs, Bequemlichkeilen- Verse,

hen nebst Stallraum und Wagenhaus, so wie

mit oder ohne Obstgarten, biete ich zur Miethe
aus. I. D. Go ccfriedt's Witwe. 2

Eine Wohnung für Unverheirathete, fo wie

auch Keller und Böden, sind in de? großen Sand-

gaffe, sub Nr. 161, zur Miethe zu haben. l

Zwei Keller, jeder von uugcfähr 80 bis yo
Last Roggen, ein Ketter von circa. 40 Last Rog-

gen, ein Speicher von circa 800 Schiffs Flachs
und eine Bude sind zu vermiethen im Kouvevl

zum heiligen Geist. Nähere Nachweisung ertheilt
der Oeksnom daselbst. 1

Ein am ersten Weideudainm gelegener, dem

Gärtner Meyer zugehörig gewesener Obstgarten,
in welchem die Sommergesillschafc ihr Lokal seit-

her gehabt, und worin auch Blumen und Gemüse

gezogen werden können, ist, nebst emerWohnung,
zu vermietheu. Der nähern Bedingungen wegen
hat mar: sich aus der Müsse zu melden, bei dem

Ockonom E. Krimberg. 1

Mieth- oder Kaufgesuch.
Wenn Jemand in der St. Petersburgs

Vorstadt, unweit der Stadt, ein Haus mitei-

nemGarten zu vermiethen oder zu verkaufen wil-

lens fenu sollte, fv wird gebeten, die Anzeigt

hierüber, unter der Adresse 51. in der Müll.

Intel!.-Erped. abzugeben.

Verloren.
Der von Einer Kaiserl. Rig. Kreisrenlcrci

im Jahre l8Z» für Sophia Wilhelmina Fclir

ausgestellte Plakatpaß ist verloren gegangen.
Der etwanige Finder wird gebereu, genannten

Plakatpaß bei der Rig. Steucrverwaknng euv

zuliefern. 2

Der Armeyschem des zu Sehlock angeschri"
benen lanne Biering ist abhanden gekonunev,
und wird der etwanige Finder aufgefordert, d,N'

selben unverzüglich beim Polizeidepartemmt des

hiestgcu Landvogtett. Gerichts abzuliefern. Riga,
den 12. Marz 1833.

Der Paß des zum Gute Lievenhoff, in Kur-

land, gehörigen Türke lanne, ertheilt von derM

tauschen Kreisrenterer im November »832, auf

ein Jahr gültig, ist verloren gegangen. Der

etwanige Finder wird ersucht, selbigen imPah
bureau abzuliefern.
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